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vom 02.09.2022 zu 11566/J (XXVI1I. GP)
bmi.gv:at

= Bundesministerium
Inneres

Mag. Gerhard Karner
Bundesminister

Herrn

Prasidenten des Nationalrates
Mag. Wolfgang Sobotka
Parlament

1017 Wien

Geschaftszahl: 2022-0.494.875

Wien, am 31. August 2022

Sehr geehrter Herr Prasident!

Der Abgeordnete zum Nationalrat Ing. Reinhold Einwallner, Genossinnen und Genossen
haben am 4. Juli 2022 unter der Nr. 11566/J an mich eine schriftliche parlamentarische

Anfrage betreffend ,Grenzkontrollen an der Grenze Osterreich-Slowakei“ gerichtet.
Diese Anfrage beantworte ich nach den mir vorliegenden Informationen wie folgt:

Zur Frage 1
* An welchen die nachfolgend angefiihrten Grenziibergénge zur Slowakei fanden von
Jédnner bis einschliefSlich Juni 2022 Einreisekontrollen statt und auf welche Art: sténdig,
stichprobenartig oder im Rahmen der Schleierfahndung?
1.1. Hohenau an der March, Pontonbriicke
1.2. Marchegg, Bratislava Marchfeld SchnellstrafSe
1.3. Schloss Hof, Briicke fiir Fufsgénger und Radfahrer
1.4. Berg, Prefsburger Strafse (B9)
1.5. Kittsee, StrafSe (Petrzalka)
1.6. Kittsee, StrafSe (Jarovce)
1.7. Kittsee, Nordostautobahn (A6)
1.8. Angern an der March, Fihre
1.9. Hainburg an der Donau, Bratislava Schifffahrt
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Eisenbahniibergdnge
1.10. Marchegg, Eisenbahn, Marchegger Ostbahn

Die Landespolizeidirektion Burgenland fihrte im Zeitraum vom 1. Janner 2022 bis
30. Janner 2022 im Rahmen der AusgleichsmaBnahmen Schwerpunktkontrollen an den
Grenziibergangsstellen Kittsee/Bratislava-Jarovce (Bahnhof Kittsee), Kittsee/Jarovce
(Autobahn und Bundesstral3e) durch.

Von der Landespolizeidirektion Niederdsterreich wurden im Zeitraum vom 1. Janner 2022
bis 30. Juni 2022 an den Grenziibergangsstellen Hohenau an der March (StraBe), Schloss
Hof — Briicke fur FuBgeher und Radfahrer, Berg — PrelRburger Strafle (B9) sowie Marchegg
(Eisenbahn) lagebedingte, stichprobenartige Kontrollen im Zuge der Ausgleichs-
malRknahmen (AGM) durchgefihrt.

Zu den Fragen 2 bis 4:

o Wie viele Schlepper und Geschleppte wurden von Jéinner bis einschliefSlich Juni 2022,
an den Grenziibergdngen aufgegriffen?

o  Wie viele von diesen wurden unmittelbar in die Slowakei riickgeschoben bzw.
riickverwiesen und sofern eine Riickschiebung nicht méglich war, wie wurde mit diesen
Personen verfahren?

o Wie viele Aufgriffe von Schleppern und geschleppten Menschen fanden in ganz
Niederdsterreich, aufgeschliisselt nach den einzelnen Monaten, von Jénner bis
einschlieflich Juni 2022 statt?

Gemall § 53a Abs. 2 Sicherheitspolizeigesetz dirfen die Sicherheitsbehérden aus
bestimmten  Grinden  Datenbanken  flihren, so auch die sogenannte
»Schlepperdatenbank” (Lagebild lllegale Migration). Ich darf darauf hinweisen, dass es sich
bei der Schlepperdatenbank um eine Datenbank zur operativen oder strategischen
Analyse handelt und Ubermittlungen dieser Daten gemiR § 53a Abs. 6 leg.cit. nur an
Sicherheitsbehorden, Staatsanwaltschaften und ,ordentliche” Gerichte fiir Zwecke der
Strafrechtspflege und im Ubrigen nur zuldssig sind, wenn hierfiir eine ausdriickliche

gesetzliche Ermachtigung besteht.

Wie ich auch in der Beantwortung der Anfrage 9579/) XXVII. GP des Abgeordneten
Amesbauer vom 27. Janner 2022 (9377/AB XXVII. GP) ausgefiihrt habe, werden jedoch
teilweise Daten in anonymisierter Form nach einem entsprechenden Datenclearing und

einer Qualitatskontrolle im Rahmen des Schlepperberichts veroffentlicht. Da dieser
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Prozess noch nicht durchgefiihrt worden ist, sind die angefragten Daten aus dem Jahr
2022 derzeit aus rein faktischen und technischen Griinden noch nicht verfiigbar.

Sobald das Datenclearing und die Qualitdatskontrolle abgeschlossen sind, werden die
Daten im Rahmen der Prasentation des ,Schlepperberichtes” veroffentlicht.

Zur Frage 5:
e  Wie viele Beamt*innen wurden am jeweiligen Grenziibergang und gesamt in
Niederdsterreich dafiir eingesetzt?
5.1. Von welchen Polizeiinspektionen wurden die Beamt*innen entsendet, zugeteilt
oder abgeordnet?
5.2. Erfolgte die Besetzung der Polizistinnen und Polizisten an den oben genannten
Orten auf freiwilliger Basis?
5.3. Wurden die fehlenden Beamt*innen auf den Polizeiinspektionen ersetzt und wenn

ja, durch wen?

Es darf festgehalten werden, dass entsprechende anfragespezifische Statistiken nicht
gefuhrt werden. Es wird um Verstandnis dafiir ersucht, dass — abgesehen von gerade noch
vertretbaren ,Aufwandsabwéagungen” in Einzelfdllen hinsichtlich eines diesbeziglich
erforderlichen Ressourceneinsatzes im Konnex mit der gebotenen Sparsamkeit,
ZweckmaRigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns — von einer
Beantwortung auf Grund des enormen Verwaltungsaufwandes sowie der daraus
resultierenden exorbitanten Ressourcenbindung, die durch eine dafiir erforderliche
retrospektive bundesweite manuelle Auswertung von Aktenvorgangen entstehen wiirde,

Abstand genommen werden muss.

Im Burgenland wurden im Zeitraum vom 1. Janner 2022 bis 30. Juni 2022 taglich circa 10

Polizeibedienstete fiir die Bewaltigung des Grenzdienstes zur Slowakei eingesetzt.

Zum Dienst an der Grenze wurden grundsatzlich Polizistinnen und Polizisten
herangezogen, welche Polizeiinspektionen FGP (Fremden- und Grenzpolizei) der
Landespolizeidirektionen Burgenland und Niederdsterreich mit diesem
Aufgabenschwerpunkt zugewiesen sind. Diese waren auch nicht zu ersetzen, da die
Durchfiihrung von Grenzkontrollen/AusgleichsmaBnahmen in den Zustdndigkeitsbereich

der angefiihrten fremden- und grenzpolizeilichen Dienststellen fiel.

Fur die Grenzkontrolle/Schwerpunktkontrollen (AusgleichsmaBnahmen) sind dafir speziell

ausgebildete Polizistinnen und Polizisten heranzuziehen, wobei grundsatzlich das
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Einvernehmen mit den betreffenden Beamten hergestellt wird und wurde. Eigene
Aufzeichnungen, wie die Willensbildung bei erforderlichen Kommandierungen im
Einzelfall erfolgt, werden nicht gefiihrt. Auf die dienstrechtlichen Pflichten gemafd
Beamten-Dienstrechtsgesetz 1979 darf jedoch verwiesen werden.

Gerhard Karner

4von4

www.parlament.gv.at



Datum/Zeit 2022-09-02T13:43:18+02:00

Aussteller-Zertifikat CN=a-sign-corporate-07,0U=a-sign-corporate-07,0=A-Trust Ges. f.
ussteller-zertnka Sicherheitssysteme im elektr. Datenverkehr GmbH,C=AT

Serien-Nr. 148769640

Informationen zur Priifung des elektronischen Siegels bzw. der elektronischen
Signatur finden Sie unter:

Prafinformation https://www.signaturpruefung.gv.at. Eine Verifizierung des Ausdruckes kann bei der
ausstellenden Behdrde/Dienststelle erfolgen.
Hinweis Dieses Dokument wurde amtssigniert.

www.parlament.gv.at

von 5



Unterzeichner Par | anent sdi rekti on

Datum/Zeit-UTC 2022-09-02T13: 49: 05+02: 00

(K OST.
&)\,\K By DS
< e
£y 3

Parlamentsdirektion

SIEGEL

Prufinformation I nformationen zur Prifung des el ektroni schen Siegels und des
Ausdrucks finden Sie unter: https://ww. parl anent. gv. at/ si egel

Hinweis Di eses Dokument wurde el ektroni sch besiegelt.




		2022-09-02T13:43:18+0200
	BMI-TRUSTCENTER
	Informationen zur Prüfung finden Sie unter http://www.signaturpruefung.gv.at


		2022-09-02T13:49:05+0200
	Parlamentsdirektion
	Signaturpruefung unter http://www.signaturpruefung.gv.at




